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Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1855/J der 
Abgeordneten Dr.in Belakowitsch-Jenewein und weiterer Abgeordneter wie folgt: 
 
Fragen 1 bis 3: 

Die Bekämpfung der Schwarzarbeit war und ist mir und den sozialdemokratischen Abgeord-
neten ein wichtiges Anliegen, um Wettbewerbsverzerrungen und Ausbeutung von Arbeits-
kräften zu verhindern. Die Schwarzarbeit ist bekanntlich facettenreich, sodass für eine effizi-
ente Bekämpfung verschiedenste Maßnahmen notwendig sind, um ihr einigermaßen bei-
kommen zu können. Diese reichen von empfindlichen Strafen für ArbeitgeberInnen bei ille-
galer Ausländerbeschäftigung oder bei Nichtanmeldung von ArbeitnehmerInnen zur Sozial-
versicherung über gerichtlich zu ahndende Straftatbestände für organisierte Schwarzarbeit 
bis hin zum Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz. Soweit meine Behörden für die 
Kontrolle und Verfolgung nicht ordnungsgemäßer Beschäftigung zuständig sind, werde ich 
auch weiterhin für einen möglichst effizienten Einsatz der vorhandenen Instrumente sorgen. 

Das bestehende Arbeitsrecht zielt darauf ab, Beschäftigte vor illegalen Praktiken zu schützen 
und Schwarz-Unternehmertum zu verhindern. Arbeitsrecht, Sozialversicherungsgesetze, kol-
lektivvertragliche Mindeststandards und Betriebsvereinbarungen gelten für alle Arbeit-
nehmerInnen. Die EU-Sanktionenrichtlinie von 2009 verpflichtet Mitgliedsstaaten zu Maß-

nahmen, mit deren Hilfe undokumentiert beschäftigte Personen ohne EU-/EWR-Pass ihre 
Rechte wirksam gegenüber ArbeitgeberInnen einfordern können. Unternehmen müssen bei 
der Bekämpfung von irregulärer Beschäftigung zur Verantwortung gezogen werden. Das 
Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz bildet die Grundlage für Maßnahmen in die-
sem Bereich. Die Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbei-
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tender stellt eine solche Maßnahme dar. Mit dem Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungs-
gesetz wurden Regelungen zur Sicherung gleicher Lohnbedingungen für in Österreich tätige 
ArbeitnehmerInnen geschaffen und erstmals auch Lohnkontrollen eingeführt. Dadurch wird 
ein fairer Wettbewerb zwischen inländischen Unternehmen einerseits und im Verhältnis zu 
Unternehmen ohne Sitz in Österreich andererseits ermöglicht. 

Ich bin mir sicher, dass die Bekämpfung der Schwarzarbeit auch der Gewerkschafterin 
Sandra Stern ein Anliegen ist und die von Ihnen kritisierte Aussage dahin gehend zu verste-
hen ist, dass eine Gewerkschaft gefordert sei, die Schwarzarbeit nicht nur bekämpft, sondern 
auch undokumentierte KollegInnen dabei unterstützt, zu ihren Rechten als ArbeitnehmerIn-
nen zu kommen und diese gegenüber dem Arbeitgeber durchzusetzen. 
 
Frage 4: 

Der „Stammtisch für undokumentierte Arbeitnehmer“ wurde seitens meines Ressorts nicht 
finanziell unterstützt, sodass diesbezüglich keine Daten genannt werden können. 
 
Frage 5: 

Seitens des Ressorts liegen keine Statistiken zur Inanspruchnahme des Arbeitsgerichtes vor. 
Kompetenzrechtlich ist hier an das Bundesministerium für Justiz zu verweisen. 
 
Frage 6: 

Seitens des Ressorts erfolgte keine Förderung der Gründung des Vereins UNDOK. 
 
Fragen 7 und 8: 

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz fördert die Anlaufstelle 
zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender in der Höhe von  
€ 70.000. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

HBM Rudolf Hundstorfer 
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